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Stand : 21. Februar 2023



2

e
ns

e
m

bl
e

-n
et

zw
e

rk
.d

e/
dr

nw
/a

bo
u

t/
in

te
nd

an
zfi

nd
u

ng

Träger, aktuelle und  
künftige Theaterleitung, 
Personalvertretung,  
Ensemblemitglieder
PRÄAMBEL

Immer mehr Ensembles sind in den letzten Jahren an die Öffentlichkeit gegan-
gen, um auf Missstände bei Leitungswechseln an öffentlich finanzierten Thea-
tern hinzuweisen.

Die durchaus legale Praxis der „Nichtverlängerung aufgrund von Inten-
danzwechsel“ stößt zunehmend auf Unmut bei den Betroffenen — sind die 
Darsteller:innen ( Tänzer:innen, Schauspieler:innen, Sänger:innen ) doch mitt-
lerweile im Proben- und Arbeitsprozess viel mehr Künstler:innen, als es 
ihnen arbeitsrechtlich zusteht. Die „ausführende Person“ ist zu einer 

„schöpfenden“ geworden, die maßgeblich am Erfolg von Inszenierungen und 
damit an der künstlerischen Handschrift des Theaterhauses und an seiner 
Außenwirkung beteiligt ist. Diese Arbeitsrealität bildet der NV-Bühne 
( Solo ) vor allem in seinem Umgang mit Leitungswechseln nicht ab. 
Nicht nur Darsteller:innen sind von einer fehlenden Autonomie im Prozess 
des Leitungswechsels betroffen. Auch Assistierende, Dramaturg:innen, Thea-
terpädagog:innen, sogar mancherorts die Technik leiden unter den 
Auswirkungen.

Der Leitungswechsel bedeutet für die Betroffenen eine unverschuldete und 
fremdbestimmte Situation, in der es rechtlich derzeit weder einen Anspruch 
auf ein Gespräch mit der neuen Leitung gibt noch einer Begründung für 
eine Nichtverlängerung bedarf. Obwohl es bereits Strategien und Möglich-
keiten gibt, durch die die Träger und zukünftige Leitungen einen möglichst 
respektvollen Prozess während des Wechsels ermöglichen könnten. Nicht 
alles, was rechtlich möglich ist, muss ausgeschöpft werden. Vor allem nicht 
in öffentlich finanzierten Institutionen, die sich auch hinter der Bühne an den 
Werten messen lassen sollten, die sie öffentlich hochhalten.

Dieser Leitfaden möchte Wege aufzeigen, wie der Prozess eines Lei-
tungswechsels respektvoll gelingen kann. Er möchte zum Nachdenken 

ADRESSAT:INNEN
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und Diskutieren anregen und zu mehr Mitbestimmung der Angestellten 
ermutigen. 
Er ist in einer Arbeitsgruppe des ensemble-netzwerks entstanden, in der 
Schauspieler:innen, Regisseur:innen, zukünftige Leitungspersonen, Assistie-
rende und Dramaturg:innen ihre Erfahrungen und Standpunkte eingebracht 
und diskutiert haben.

Eines wurde in den Gesprächen sehr deutlich und verdient es an dieser Stelle 
hervorgehoben zu werden:
Dieser Leitfaden richtet sich nicht nur an die Angestellten im Theater, die 
Personal- und Betriebsräte, an die GDBA, alle neuen Leitungen und den Büh-
nenverein – sondern explizit auch an die Träger, denen eine besondere 
Verantwortung beim Leitungswechsel zukommt. Die „Kunstfreiheit“ 
kann und darf niemals ein Argument für wenig regulierte oder intransparente 
Prozesse beim Leitungswechsel sein, sondern muss immer ein Argument für 
die ausgiebige Beschäftigung mit diesen Themen sein. 

Im Folgenden werden einige Punkte und Ansatzmöglichkeiten benannt, um 
den Vorgang des Leitungswechsels möglichst transparent und respektvoll 
zu gestalten. Sie gehen vom aktuellen rechtlichen Status quo des Ver-
trages NV Bühne aus und sind somit sofort umsetzbar. Wichtig ist hier, 
dass ein Verfahren in Anlehnung an den Leitfaden nicht nur im Sinne der 
Angestellten ist, sondern auch dazu dient, Friktionen zu vermeiden, die der 
Legitimation der neuen Leitung bereits vor Antritt schaden können und somit 
die künstlerische Arbeit von Beginn an erschweren. 

Die einzelnen Punkte sind nach den jeweiligen Adressat:innen 
geordnet.
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BETRIFFT 
    TRÄGER UND  
  NEUE LEITUNG:
	 ⚫ WÄHREND DER FINDUNG SOZIALE BEDINGUNGEN  
  VERHANDELN / AUFSTELLEN / ERFRAGEN:  
  Unser Vorschlag ist mindestens ausgiebige und detaillierte  
  Gespräche mit den Kandidat:innen in der engeren Auswahl  
  zu führen, am besten eine verbindliche Einigung bzw. Aussage  
  über Umgang mit den aktuellen NV-Bühne Mitarbeitenden  
  mit der neuen Leitung: Wie viele Kolleg:innen bleiben beim  
  Neustart bzw. wie viele der NV-Bühne-Beschäftigten sollen  
  bleiben? Was ist mit den Mitarbeitenden jenseits des  
  künstlerischen Ensembles, z. B. Dramaturgie, Theater- 
  vermittlung? Gibt es eine Quote? ( Wir empfehlen eine  
  Quote von 25 bis max. 50% Nichtverlängerungen ) Zählen  
  Unkündbare zur „Quote“? Alle diesbezüglichen Überlegungen /  
  Verabredungen finden im Verhältnis der Größe von Haus und  
  Ensemble statt .

 

	 ⚫ ZUSÄTZLICHER VORBEREITUNGSETAT: Verständigen Sie  
  sich über Zeit und Geld für die neue künstlerische Leitung,  
  die nötig sind um Leitungswechsel gut vorbereiten und  
  begleiten zu können! Stellen könnten früher besetzt werden  
  bzw. ein prozentueller Anteil an Etat sollte für die Vorbereitung  
  eingeplant werden, als zusätzliches Budget und Honorar bei  
  Leitungswechsel. Sonst ist das neue Team gezwungen, die  
  Vorbereitungsarbeit „pro bono“ zu machen und damit, diese  
  Zeit über den bisherigen oder andere Jobs zu finanzieren. Dies  
  verhindert die Fokussierung auf die optimale Vorbereitung  
  des Wechsels.

	 ⚫ TRANSPARENZ UND ZUGÄNGLICHKEIT I: Wir schlagen vor,  
  zeitgleich mit der Ernennung der neuen Leitung eine  
  Betriebsversammlung mit allen Mitarbeiter:innen einzuberufen,  
  in der die neue Leitung kurz vorgestellt und über den Verlauf  
  des Findungsprozesses informiert wird. Wir empfehlen  
  außerdem die theaterinterne Veröffentlichung der schriftlichen  
  „Intendanzbewerbung“ und die Offenlegung des geplanten  
  Umgangs mit den aktuellen NV-Bühne-Beschäftigten .

  Beispiel Leipzig: https:  //kreuzer-leipzig.de/2012/06/13/bewerbung- 
  als-intendant-des-schauspiels-leipzig/ 
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BETRIFFT  
  TRÄGER:
 

	 ⚫ RECHTZEITIGKEIT / FRÜHZEITIGKEIT: Um einen optimalen  
  Übergang zu gewährleisten, sollte der Findungsprozess  
  rechtzeitig eingeleitet und abgeschlossen sein, optimalerweise  
  zwei Jahre vor dem geplanten Leitungswechsel. Nur wenn die  
  neue Leitung rechtzeitig gefunden und ernannt wird, bleibt  
  dieser und den Trägern genügend Zeit, einen respektvollen  
  und transparenten Kommunikationsprozess mit Belegschaft  
  und Stadtgesellschaft einzuleiten. Dieser beginnt mit der zuerst  
  theaterinternen und dann öffentlichen Verkündigung der  
  Berufung der neuen Leitung. Zu diesem Punkt finden Sie  
  weitere Informationen in der Handreichung zur Intendanzfindung  
  des dramaturgie-netzwerks:  
  https: //ensemble-netzwerk.de/drnw/about/intendanzfindung/ 

BETRIFFT  
NEUE  
 LEITUNG:
	 ⚫ TRANSPARENZ UND ZUGÄNGLICHKEIT II: In unseren Augen  
  ist es existenziell, dass die neue Leitung sich zeitnah den  
  Mitarbeiter:innen selbst und ihre künstlerischen Pläne vorstellt,  
  damit sich Kolleg:innen aktiv für eine neue Leitung entscheiden  
  können ( autonome Entscheidung ). Deshalb empfehlen wir nach  
  der Findung die zeitnahe Vorstellung der neuen Leitung vor  
  den Mitarbeitenden ( Vollversammlung o. ä., Vorstellung beim  
  Personal- oder Betriebsrat, Ensembleversammlungen etc. ). /  
  neue Leitung, Betriebs- und Personalrat, Mitarbeitende

	 ⚫ MITEINANDER SPRECHEN: Es sollte möglichst frühzeitig  
  ( spätestens ein halbes Jahr vor Nichtverlängerungsvorgang )  
  Termine für Gespräche im Bereich NV-Bühne als Angebot geben,  
  das die Mitarbeitenden wahrnehmen können, wenn sie wollen,  
  für ein beidseitiges Kennenlernen der Mitarbeitenden und der  
  neuen Leitung.  / neue Leitung, DBV / GDBA: juristische  
  Rahmenbedingungen des Intendanzwechsels
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NICHTVER- 
   LÄNGERUNGS-
 PROZESS
  

 

	 ⚫ SOZIALE KOMPONENTE VERPFLICHTEND ZU BEACHTEN:  
  Kinder, Alter etc. |  Information durch Personal- / Betriebsrat,  
  Verwaltung / Geschäftsführung, Ensemblesprecher:innen,  
  freiwillige Mitteilung der Mitarbeiter:innen  

	 ⚫ SICHTUNG MÖGLICHST VIELER VORSTELLUNGEN,  
  um das Ensemble künstlerisch kennenzulernen 

	 ⚫ WAHLMÖGLICHKEIT FÜR KÜNSTLERISCH BESCHÄFTIGTE:  
  Arbeitstreffen / Arbeitsprobe und / oder Vorstellungsbesuch 

	 ⚫ ANGEBOT EINES VORSTELLUNGSGESPRÄCHS  
  für weitere künstlerisch Beschäftigte | z. B. Dramaturgie,  
  Theatervermittlung etc.  

	 ⚫ GENERELL: mindestens drei Personen der neuen Leitung  
  sind an Gesprächen und Arbeitstreffen beteiligt | keine  
  Alleinentscheidungen der Intendanz 

	 ⚫ VERHANDLUNG: Gesprächsmöglichkeit zum Verhandeln bei  
  Leitungswechsel | z. B. über Erhöhung der Gage 

	 ⚫ FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG durch die Geschäftsführungen 
  des Theaters für Nichtverlängerte anbieten | für Reisen /  
  Übernachtungen bei Vorsprechen (wenn das Arbeitsamt  
  dies nicht zahlt)
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BETRIFFT  
AMTIERENDE  
  TEAMS:
	 ⚫ VERANTWORTUNG DES SCHEIDENDEN TEAMS:  
  auch das scheidende Team hat eine Verantwortung für die  
  Ensemblemitglieder und ihre Sichtbarkeit in der letzten Spielzeit  
  vor dem Intendanzwechsel; wenn eine Leitung an ein anderes  
  Haus wechselt, müssen sie an dem Haus, welches sie verlassen,  
  bis spätestens zum Sommer ( ein Jahr vor dem Neustart )  
  Gespräche geführt haben, wen sie aus dem bisherigen  
  künstlerischen Personal mitnehmen wollen. Außerdem sollte  
  das amtierende Team eine reibungslose Übernahme des neuen  
  Teams ermöglichen, indem sie schnell über die laufenden  
  Prozesse, Verfahren, Verhandlungen etc. informieren und die  
  Vorbereitungsarbeit unterstützen. Die Weitergabe von Wissen  
  trifft in diesem Fall auch auf das scheidende Team zu. 

BETRIFFT  
  TARIF-
 PARTEIEN 
	 ⚫ IM SONDERFALL ( z. B. Pandemie ): Der „Intendanzwechsel“  
  mit all seinen juristischen Rahmenbedingungen ( Zahlung  
  von Abfindungen u. a. ) kann um eine oder zwei Spielzeiten  
  verschoben werden. / GDBA / DBV

	 ⚫ TVÖD-VERTRÄGE: Vertragsauflösung mit Abfindungen bei  
  Leitungswechsel / ver.di

	 ⚫ ABFINDUNGEN generell erhöhen und ab erstem Jahr zahlen  
  ( Unabhängigkeit von Betriebszugehörigkeit ) / GDBA / DBV

	 ⚫ NICHTVERLÄNGERUNGSZEITRAUM bei Leitungswechsel auf  
  vor der Sommerpause verlegen ( nicht erst Oktober )  
  / GDBA / DBV

	 ⚫ GENERELL LÄNGERE VERTRAGSLAUFZEITEN für  
  NV-Bühne Beschäftigte, z. B. Laufzeit zu Beginn = entspricht  
  der Laufzeit der künstlerischen Leitung, generell eine  
  Verlängerung jeweils um zwei Jahre / GDBA / DBV
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	 ⚫ NICHTVERLÄNGERUNGEN MÜSSEN AUCH BEI  
  INTENDANZWECHSELN BEGRÜNDET WERDEN, neue  
  Leitungen müssen ernsthaft prüfen oder begründen, warum  
  es das künstlerische Personal nicht verlängert / DBV / GDBA:  
  juristische Rahmenbedingungen des Intendanzwechsels

  
GRUNDSÄTZLICH  
  GILT: 
 

 
 

 
Frühzeitige und durchgehende respektvolle Kommunikation  

   auf Augenhöhe und größtmögliche Transparenz

  Es liegt in der Verantwortung von Trägern, scheidender und  
   designierter Leitung, die sozialen und finanziellen Folgen  
   einer Nichtverlängerung abzufedern ( s. Abfindungen )

  Nichtverlängerungen sind nicht zwingend / automatisch  
   die Voraussetzung für künstlerische / programmatische  
   Erneuerung. Das heißt, dass sich Träger und designierte  
   Leitungen die Frage stellen müssen: Wie viele  
   Nichtverlängerungen braucht es wirklich?


